
Anlage 
 
 

zur Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze 
und andere Leistungen 

der Freiweilligen Feuerwehren des Marktes Hahnbach 
 
 
 

Verzeichnis der Pauschalsätze 
 
 

Aufwendungsersatz und Kostenersatz setzen sich aus den jeweiligen Sachkosten (Nummern 1 bis 3) 
und den Personalkosten (Nummer 4) zusammen. 
 
 
1. Streckenkosten 
 
Die Streckenkosten betragen für jeden angefangenen Kilometer Wegstrecke für 
 
a) Löschfahrzeuge  

 
aa) Tragkraftspritzenfahrzeug TSF        2,74 EUR 
bb) Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge HLF 20      9,49 EUR 
cc) Löschgruppenfahrzeug LF 20KatS     10,02 EUR 
dd) einen Transporter (Kombi) = Mehrzweckfahrzeug MZF    3,30 EUR 
ee) Gerätewagen Logistik 1 (GW-L1)       4,38 EUR 
 

2. Ausrückestundenkosten 
 
Mit den Ausrückestundenkosten ist der Einsatz von Geräten und Ausrüstungen abzugelten, die zwar 
zu Fahrzeugen gehören, deren Kosten aber nicht durch die zurückgelegte Wegstrecke beeinflusst 
werden. Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Aus-
rückestundenkosten erhoben. 
 
Die Ausrückestundenkosten betragen – berechnet vom Zeitpunkt des Ausrückens aus dem Feuer-
wehrgerätehaus bis zum Zeitpunkt des Wiedereinrückens – je Stunde für 
 
a) Löschfahrzeuge 

 
aa) Tragkraftspritzenfahrzeug TSF   125,66 EUR 
bb) Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20  138,94 EUR 
cc) Löschgruppenfahrzeug LF 20KatS     117,45 EUR 
dd) einen Transporter (Kombi) = Mehrzweckfahrzeug MZF    20,55 EUR 
ee) Gerätewagen Logistik (GW-L1)    56,02 EUR   

 
 

3. Arbeitsstundenkosten 
 
Wird ein Gerät eingesetzt das nicht zur feuerwehrtechnischen Beladung des eingesetzten Fahrzeugs 
gehört (und für das demnach keine Ausrückestundenkosten geltend gemacht werden), werden Ar-
beitsstundenkosten berechnet. 
 
In die Arbeitsstunden nicht eingerechnet wird der Zeitraum, währenddessen ein Gerät am Einsatzort 
vorübergehend nicht in Betrieb ist. 
 



Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Stundenkos-
ten erhoben. 
 
Als Arbeitsstundenkosten werden berechnet für 
 

a) eine Tragkraftspritze TS 8/8 oder Lenz Pumpe    50,00 EUR 
b) ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät    52,00 EUR 
c) einen Stromerzeuger 8 kVA / 14 kVA    25,00 EUR 
d) eine Tauchpumpe                                                                                    15,00 EUR 
e) einen Mehrzwecksauger    17,00 EUR 
f) ein Lüftungsgerät    22,00 EUR 
g) Ölschadenanhänger ÖSA (Ölsanimat)  192,00 EUR 

 
 
 
4. Personalkosten 
 
Personalkosten werden nach Ausrückestunden berechnet. Dabei ist der Zeitraum vom Ausrücken aus 
dem Feuerwehrgerätehaus bis zum Wiedereinrücken anzusetzen. Für angefangene Stunden werden 
bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Stundenkosten erhoben. 
 
 

a.   Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende 
 
Für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistenden  
wird folgender Stundensatz berechnet:                            28,00 EUR 
 
Für Führungskräfte wird folgender Zuschlag zum o. a. 
Stundensatz berechnet:   5,00 EUR 
 
 
(Aufwendungsersatz für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird verlangt, weil der 
Gemeinde Kosten auch für diesen Personenkreis entstehen, beispielsweise durch die Erstattung der 
des Verdienstausfalls (Art. 9 Abs. 3 BayFwG), des fortgezahlten Arbeitsentgelts (Art. 10 BayFwG) o-
der durch Entschädigungen nach Art. 11 BayFwG. Wegen Art. 28 Abs. 4 Satz 2 BayFwG kann die Be-
rechnung des Aufwendungsersatzes für Pflichtaufgaben nicht der gesamte Personalaufwand ange-
setzt werden.) 
 

b. Sicherheitswachen 
 
 
Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst gemäß Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG 
werden für jede Stunde Wochendienst je ehrenamtlich Feuerwehrdienstleistenden  
der jeweilig aktuelle Stundensatz in § 11 Abs. 5 AVBayFwG berechnet. 
 


